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Öffentliche Bekanntmachung über das Ausscheiden und den Ersatz  

einer Vertreterin im Rat der Stadt Erkrath 

 
Frau Daniela Lajios hat mit Wirkung vom 01.01.2022 ihr Mandat gemäß § 37 Nr. 1 des Kom-

munalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KWahlG NRW) verloren.  
 
Die Nachfolge für die Partei DIE LINKE tritt gemäß § 45 Abs. 1 KWahlG NRW Frau Michaele 
Gincel-Reinhardt, Geburtsjahr 1952, an. Frau Gincel-Reinhardt hat das Mandat angenom-

men.  
 
Gegen diese Feststellung können alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes, die für das Wahl-

gebiet zuständigen Leitungen der Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenom-
men haben, sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe die-
ser Feststellung Einspruch einlegen (§ 39 Abs. 1 KWahlG NRW).  

 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Erkrath, Bahnstraße 16 (Rathaus), 40699 Erkrath 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären.  

 
Erkrath, den 29.12.2021 
 

Stadt Erkrath 
Der Wahlleiter 
 
In Vertretung 

gez. Schmidt 
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